
Teilzeitberufsausbildung –
Eine Chance für Vereinbarkeit und 
Integration

Web-Seminar

27. August 2020, 11:30 – 12:30 Uhr 



Der Chatverlauf wird aufgezeichnet.

…..
Wichtiger 
Datenschutzhinweis



Heute mit dabei sind…

Katharina Reiche
Projektreferentin NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge

Katharina Kirschbaum
Projektreferentin Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor Familie“ 

Katja Thiele-Hann
Geschäftsführerin der Feinbäckerei Thiele GmbH in Göttingen

Monika Sonnenberg
Leiterin der Seniorenresidenz Harburg



Blitzporträt Unternehmensnetzwerk

• größte Wissens- und Austauschplattform zum Thema 

„Vereinbarkeit von Beruf und Familie“

• im Fokus: kleine und mittlere Unternehmen

• mehr als 7.680 Mitglieder (24. August 2020)

• kostenfreie Mitgliedschaft

• online registrieren unter:

www.erfolgsfaktor-familie.de/netzwerken

• gefördert durch: BMFSFJ und DIHK

• Tipps für Unternehmen in der Corona-Krise: 

https://www.erfolgsfaktor-familie.de/vereinbarkeit-und-corona.html
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Das größte Unternehmensnetzwerk zur Beschäftigung 

Geflüchteter in Deutschland

2 4 9 6
UNTERNEHMEN IM NETZWERK

Auch 
Mitglied 
werden! www.nuif.de/registrieren

+ Sie?

http://www.nuif.de/registrieren


Informationen und Überblick

Erfahrungsaustausch und Kooperation

Sichtbarkeit des Engagements

Was ist das Angebot des NETZWERKs?
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Informationen und Überblick



Die nächsten Webinare

24. September 2020 Langfristige Bleibeperspektive nach einem negativen Asylbescheid

1. Oktober 2020 Umgang mit Vorurteilen 



Neues Format: Frag den/die Prüfer/in –
Profitipps für Azubis mit Fluchthintergrund und ihre AusbilderInnen

PRÜFER/IN GESUCHT!

Kennen Sie eine/n PrüferIn, der/die gute Tipps für 
die Prüfungsvorbereitung geben kann? Über eine 
Empfehlung würden wir uns sehr freuen. 

Gerne an: 
Katharina Reiche, reiche.katharina@dihk.de

mailto:reiche.katharina@dihk.de


Wählen Sie den Stiftebecher 
und anschließend den Stift aus!

im Homeoffice

im Büro



Beschäftigen Sie bereits Auszubildende in Teilzeit? 

Ja

Nein



Darum soll es heute gehen…

1. Teilzeitberufsausbildung – Eine Chance für Vereinbarkeit und Integration

▪ Voraussetzungen – Wer kann eine Ausbildung in Teilzeit in Anspruch 

nehmen?

▪ Teilzeitmodelle – Komplettmodell vs. Zeitraummodell

▪ Sonderregelungen

▪ Urlaub, Vergütung, Finanzierung 

▪ Teilzeitausbildung als Chance - Vorteile für Auszubildene und Betriebe

2. Praxiserfahrungen und Austausch

3. Fragen und Diskussion



Die Teilzeitberufsausbildung

• seit 2005 im BBiG verankert 

• Novellierung des BBiG trat zum 1.1.2020 in Kraft

• Neuregelungen zur TZA sind in § 7a BBiG und in § 27b HwO formuliert

• Ziel:  Öffnung für einen größeren Personenkreis und attraktivere Gestaltung

• Ausbildung in Teilzeit ist nun für ALLE Interessierten möglich

• bislang geltende Notwendigkeit eines „berechtigten Interesses“ (Kinderbetreuung, 

Pflege von Angehörigen) entfällt

• Vorher: Sonderfall der Ausbildungsverkürzung 

• Jetzt: eigenständige Gestaltungsoption der Berufsausbildung

Allgemeine Informationen

§



Die Teilzeitberufsausbildung

1. Einigkeit zwischen Auszubildenden und Ausbildungsbetrieb

2. Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit muss im 

Ausbildungsvertrag geregelt sein

→ entweder für bestimmten Zeitraum oder die gesamte Ausbildungszeit 

3. Wechsel von Vollzeit in Teilzeit nach Ausbildungsbeginn muss auch vertraglich    

festgehalten werden

Voraussetzungen und 
Bedingungen: 



Zusatzvereinbarung 
Teilzeitberufsausbildung



Die Teilzeitberufsausbildung

→ Verkürzung der täglichen und wöchentlichen Ausbildungszeit: 

- Die Kürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit darf nicht mehr als 50% 

betragen (§ 7 Abs. 1 BBiG)

- Berufsschulzeiten sind an vereinbarte Teilzeit nicht gebunden und erfolgen i. d. R. in 

Vollzeit

→ Verlängerung der Ausbildungszeit

- Dauer der Ausbildung in Teilzeit verlängert sich entsprechend der Verkürzung

- Höchstens aber bis zum 1,5-fachen der regulären Ausbildungsdauer

Zeitlicher Rahmen: 



Die Teilzeitberufsausbildung

1. Das Komplettmodell = gesamte Ausbildung wird in Teilzeit absolviert

2. Zeitraummodell = ein zeitlich begrenzter Teil der Ausbildung wird in Teilzeit absolviert

Teilzeitmodelle: 
Komplettmodell vs. 
Zeitraummodell



Die Teilzeitberufsausbildung 

1. Verlängerung bis zum nächsten Prüfungstermin

- Durch individuelle Teilzeitmodelle wird nicht immer ein Prüfungstermin erreicht

- Verlängerung des Berufsausbildungsverhältnisses bis zur nächstmöglichen Prüfung kann 
beantragt werden

- In diesem Fall ist eine Verlängerung über die Höchstdauer des 1,5-fachen hinaus  bis zur 
nächsten Abschlussprüfung möglich (§ 7 Abs. 3 BBiG) 

Sonderregelungen: 

2. Verkürzungsmöglichkeiten der Ausbildungsdauer

- Möglichkeit Ausbildungszeitverkürzung besteht auch hier (§7a Abs. 4 BBiG, nach §36 
Abs. 1 BBiG i. V. m. §8 Abs. 1 BBIG)

- entsprechende Anrechnungsvoraussetzungen müssen vorliegen (Lebensalter, schulische 
Vorbildung etc.)

- vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung nach § 45 Abs. 1 BBiG kann beantragt 
werden



Die Teilzeitberufsausbildung

Urlaubsanspruch: 

- Urlaubsanspruch richtet sich nach der Anzahl der wöchentlichen

Ausbildungstage

Beispiel: 

- Fünf-Tage-Woche mit Anspruch auf 25 Urlaubstage

- findet die Teilzeitausbildung an weniger betrieblichen Arbeitstagen statt, reduziert sich 

der Urlaubsanspruch entsprechend

- werden beispielsweise die Wochenarbeitsstunden auf vier Arbeitstage verteilt,  gilt 

entsprechend: 

25 : 5 x 4 = 20 Urlaubstage

Urlaub, Gehalt 
und Finanzierung



Die Teilzeitberufsausbildung

Vergütung: 

- Anspruch auf Mindestausbildungsvergütung seit 01.01.2020

- Die Höhe der Ausbildungsvergütung verkürzt sich entsprechend der prozentualen 

Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit (§ 18 Abs. 3 Satz 2 BBiG)

- Mindestausbildungsvergütung kann in Teilzeit zulässigerweise unterschritten werden 

(§17 Abs. 5 BBiG)

Finanzierung: 

- finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten sind: Berufsausbildungsbeihilfe, Wohngeld, 

Kindergeld oder Kindergeldzulage

- Über mögliche ergänzende Leistungen informiert die zuständige Agentur für Arbeit



Ihre Auszubildenden in Teilzeit sind überwiegend…

weiblich

männlich 

… und haben einen Fluchthintergrund ? 

divers 

ja nein







Erfahrungen aus der Praxis



Austausch mit Monika Sonnenberg 

Leiterin der Seniorenresidenz Harburg

Seniorenresidenz Harburg 

Helmsweg 32 

21073 Hamburg - Harburg

Erfahrungen aus der Praxis



Die Teilzeitberufsausbildung Diskussions- und Fragerunde


